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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1976

Norm

StPO §495 Abs3

Rechtssatz

1) Die Vorschrift über die Anhörung des Bewährungshelfers erstreckt sich auch auf Verfahren, die zu jenem, in dem die

Bestellung des Bewährungshelfers erfolgte, im Verhältnis des § 56 StPO stehen.

2) Die Anhörung muß nicht in Form der Vernehmung, sie kann auch auf andere geeignete Weise erfolgen.

3) Anhörungsp icht besteht nicht nur während der Zeit aufrechter Bewährungshilfe, sondern - grundsätzlich - auch in

einem Widerrufsverfahren, das (erst) außerhalb der Probezeit durchgeführt wird (§ 56 StGB).
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